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Sport in Zeiten der Corona-Pandemie 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  
 
weiterhin beherrscht das Coronavirus das Tagesgeschehen und beeinflusst sämtliche Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens, insbesondere auch das Sporttreiben in den Sportvereinen. 
Seit Beginn der Pandemie haben die Senatorin für Soziales, Jugend Integration und Sport, meist ver-
treten durch das Sportamt, und der Landessportbund Bremen e.V. vertrauensvoll und intensiv hin-
sichtlich der Belange des organisierten Sports in diesen schwierigen Zeiten zusammengearbeitet. 
Dies soll und wird auch zukünftig so bleiben. Der organisierte Sport hat sich in dieser mittlerweile 
schon länger als ein Jahr dauernden Phase ebenfalls als zuverlässiger Begleiter gezeigt, bei den kon-
sequenten Schließungen genauso wie bei den ersten Öffnungsschritten. Meinen Dank an dieser 
Stelle an alle Ehrenamtliche, Trainer:innen und Sportler:innen!  
 
Zuletzt kam es vereinzelt zu Irritationen, welche Regeln derzeit gelten. Die Corona-Verordnung in 
ihrer aktuellen Fassung (mit weiteren Hinweisen hier zu finden: https://www.bremen.de/corona) 
ermöglicht für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre in Gruppen Sport zu treiben. Zudem gibt es die 
Möglichkeit von Ausnahmeregelungen für den Kader- und Spitzensport. Sportveranstaltungen sind 
lediglich ausschließlich für den Profisport möglich. Auch das sonstige Sporttreiben ist momentan 
noch stark eingeschränkt.  
 
Die Prüfung der Ausnahmeregelungen erfolgt dabei nach klaren Kriterien in Zusammenarbeit mit 
dem Landessportbund Bremen, orientiert an dem Sportfördergesetz. Die Möglichkeit zur Genehmi-
gung haben alle Athlet:innen des Olympiakaders, des Perspektivkaders, des Paralympicskaders und 
der Nachwuchskader 1 und 2, die Landeskader, die ersten und zweiten Ligen in allen olympischen 
Sportarten; im Einzelfall nach Prüfung auch die dritten Ligen, im Fußball  - Männer - auch die Vierte 
Liga. Bei nicht-olympischen Sportarten werden Einzelfallentscheidungen, auch diese in enger Rück-
sprache mit dem Landessportbund Bremen, gefällt 
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Wir werden in den nächsten Wochen hoffentlich weitere Perspektiven für das gesellschaftliche Le-
ben und eben auch das Sporttreiben in den Sportvereinen aufzeigen können. Dies hängt davon ab, 
dass Zahlen an Infektionen wieder deutlich zurückgehen. Bis dahin möchte ich Sie bitten, die vor-
handenen, leider noch sehr reduzierten Möglichkeiten, verantwortungsvoll zu nutzen.  
 
Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport bereitet derzeit eine Senatsvorlage vor, mit 
der Schnelltest für den Bereich des Sports angeschafft werden sollen. Dies ist die Voraussetzung, um 
neben den bestehenden Testkapazitäten Möglichkeiten des Sporttreibens zu eröffnen.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Sportamt (office@sportamt.bremen.de). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Zeyfang 
Amtsleitung Sportamt 
 


